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AMTLICHER TEIL

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Lauscha
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Amtliche Bekanntmachung
anderer Körperschaften

Amtliche Bekanntmachung

Ausnahmegenehmigung
nach § 27 Abs. 2 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz

(KrW-/AbfG)

Mit dieser Ausnahmegenehmigung wird der in der amtlichen
Bekanntmachung vom 17. Januar 2006 festgelegte Zeitraum

18. bis 31. März 2006 aufgehoben.

Dem Antrag der Landkreisverwaltung wurde durch die zuständige
Genehmigungsbehörde entsprochen und damit kann im Landkreis
Sonneberg abweichend von der Regelung des § 4 Abs. 2 der
Thüringer Verordnung über die Beseitigung von pflanzlichen
Abfällen (PflanzAbfV) vom 2. März 1993 (GVBl. S. 232), geän-
dert am 9. März 1999 (GVBl. S. 240), im Zeitraum

von Dienstag, dem 18. April 2006
bis Samstag, dem 29. April 2005

trockener, unbelasteter Baum- und Strauchschnitt, der auf nicht
gewerblich genutzten Grundstücken angefallen ist, verbrannt wer-
den, wenn im Übrigen die Voraussetzungen gemäß § 4 Abs. 1
PflanzAbfV gegeben sind, der Anzeigepflicht gemäß § 4 Abs. 3
PflanzAbfV genüge getan ist und die Anforderungen an die Ver-
brennung gemäß § 5 PflanzAbfV sicher eingehalten werden.

Bezug nehmend auf die Regelungen der Thüringer Verordnung
über die Beseitigung von pflanzlichen Abfällen wird auf Folgen-
des hingewiesen:

1. Durch das Verbrennen dürfen keine Gefahren oder Belästi-
gungen durch Rauch oder Funkenflug für die Allgemeinheit
oder die Nachbarschaft eintreten. Es ist insbesondere auf die
Windrichtung und -geschwindigkeit zu achten. Bei starkem
Wind ist das Feuer zu löschen.

2. Zum Anzünden und zur Unterstützung des Feuers dürfen keine
anderen Stoffe, insbesondere keine häuslichen Abfälle, Rei-
fen, Mineralölprodukte oder mit Schutzmitteln behandelte
Hölzer benutzt werden. Brennbare Flüssigkeiten dürfen nicht
in Flammen oder Glut gegossen werden.

Der Stadtrat der Stadt Lauscha
hat in seiner Sitzung am 6. März 2006

im öffentlichen Sitzungsteil
folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr. 4/1983/06
Durchführungsvereinbarung zum BV Lauschabachverlegung
Bereich Hüttenplatz – Straße des Friedens i.Z.d. L 1149 OD
Lauscha

Der Stadtrat der Stadt Lauscha nimmt Kenntnis von der Durch-
führungsvereinbarung zum BV Lauschabachverlegung Bereich
Hüttenplatz – Straße des Friedens i.Zd. L 1149 OD Lauscha und
beauftragt den Bürgermeistcr mit der Vertragsunterzeichnung.

Beschluss-Nr. 4/1984/06
GVFG-Antrag „Lauschabachverlegung Bereich Hüttenplatz
– Straße des Friedens im Zuge der L 1149 OD Lauscha“

Der Stadtrat der Stadt Lauscha nimmt Kenntnis vom GVFG-
Antrag „Lauschabachverlegung Bereich Hüttenplatz – Straße des
Friedens im Zuge der L 1149 OD Lauscha“ und bestätigt diesen
zur Abgabe beim Straßcnbauamt Südwestthüringen.

Beschluss-Nr. 4/1980/06
Einsatz von höherwertigem Material für das BV Lauscha-
bachverlegung Bereich Hüttenplatz – Straße des Friedens
i.Z.d. L 1149 OD Lauscha

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt den Einsatz von höher-
wertigem Material für das BV Lauschabachverlegung Bereich
Hüttenplatz – Straße des Friedens i.Z.d. L 1149 OD Lauscha zur
Ausführung der Bordkanten und Gehwegflächen in Granit.

Beschluss-Nr. 4/1988/06
Gemeinsamer Flächennutzungsplan mit der Stadt Neuhaus
am Rennweg

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt, zur Sicherung der mit-
telzentralen Funktion der beiden Nachbarstädte einen gemeinsa-
men Flächennutzungsplan mit der Stadt Neuhaus am Rennweg
aufzustellen. Die Form der gemeinsamen Planung soll vorzugs-
weise nach § 205 BauGB im Rahmen eines Planungsverbandes
erfolgen.

Beschluss-Nr. 4/1974/06
Vereinbarung zwischen der Stadt Lauscha und dem Frem-
denverkehrs- und Gewerbeverein Lauscha-Ernstthal e.V.

Der Stadtrat der Stadt Lauscha gibt die Zustimmung zu der als
Anlage beigefügten Vereinbarung zwischen der Stadt Lauscha
und dem Fremdenverkehrs- und Gewerbeverein Lauscha-Ernst-
thal e.V.

Die Höhe des Zuschusses im Haushaltsjahr 2006 zur Betreibung
der Touristinformation beträgt maximal 25.565,00 Euro.

Beschluss-Nr. 4/1989/06
Abrechnung Zuwendung für das Jahr 2004 an den Fremden-
verkehrs- und Gewerbeverein Lauscha e.V. 

Der Stadtrat der Stadt Lauscha erkennt die Abrechnung der ver-
wendeten Mittel im Jahr 2004 an und gibt sein Einverständnis,
dass die verbleibenden Mittel ausgezahlt werden.

Beschluss-Nr. 4/1955/06
Änderung der personellen Besetzung Haupt-, Finanz- und
Werkausschuss aufgrund Ausscheiden eines Mitglieds

Der Stadtrat der Stadt Lauscha stimmt dem Antrag der SPD-Frak-
tion zur Änderung der Besetzung des Haupt-, Finanz- und Werk-
ausschusses aufgrund Ausscheiden eines Mitglieds wie folgt zu:

- Vertreter von Frau Mikolajczyk – Stadtrat Gerhard
Schmidt (bisheriger Vertrerter Herr Griebel)

Beschluss-Nr. 4/1956/06
Änderung der personellen Besetzung Bau-, Ordnungs- und
Umweltausschuss aufgrund Ausscheiden des Herrn Horst
Griebel

Der Stadtrat der Stadt Lauscha stimmt dem Antrag der SPD-Frak-
tion zur Änderung der Besetzung des Bau-, Ordnungs- und
Umweltausschusses aufgrund Ausscheiden eines Mitglieds wie
folgt zu:

- ordentliches Mitglied neu: Stadtrat Gerhard Schmidt
(bisher Herr Horst Griebel)
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Anlage zur Wahlbekanntmachung

Stimmbezirk Wahlraum

03 Berufsfachschule Glas,
Bahnhofstraße 12

04 Haus der Selbsthilfe (Alte Schule),
Schulstraße 18, OT Ernstthal

Die nächste Ausgabe der 

Lauschaer Zeitung
erscheint am 12. Mai 2006.

Redaktionsschluss ist der 3. Mai 2006.




